
Das Gremium fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
Der Gemeinderat befreit den Oberbürgermeister, den Ersten Bürgermeister und die von 
diesen bevollmächtigten Beschäftigten bei Grundstücksgeschäften vom 
Mehrfachvertretungsverbot des § 181 BGB.  
 
 


